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Wien, am 28.9.1992 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberlandesgericht Wien 

Der Präsident 

Schmerlingplatz 11 

Justizpalast 

A-1016 Wien 

Jv 13.141-2/92 Briefansmrift 

A-1016 Wien, Postfach 58 

An das Tt-Iefon 

Präsidium des Nationalrates o 22 2152 1 52-0 

Parlament 

1010 1'1 i e n 

·····,�4L ," _. , .  . ........... ", .. t.� ............... ,, "  , / . -c , 

Telefax 022 2152152-690 
n s; ;�E..f:: Sachbearbeiter Mag . 0 r . 

Betrifft: 

ßezuq: • 

1 (1!lT .:-. , 2 f 
• ..11\.. . �appe . 

451 
(DW) 

Ve;� . . . t::: ..... Q .. t�J�. J99� ... ; � �L 
Entwdrf eines Bundesgesetzes über 
den Aufwandersatz von gesetzlichen 
Interessenvertretungen und freiwil li-
gen Berufsvereinigungen in Arbeits­
rechtssachen sowie über die Änderung 
des Arbeits- und Sozialgerichtsgeset­
zes; Entwurf einer Verordnung über den 
Aufwandersatz von gesetzlichen Interes­
sensvertretungen und freiwilligen Berufs­
vereinigungen in Arbeitsrechtssachen; 
Beg utachtung sverfahren. 

Z1. 53.100/7-3/92 des Sr,1 für ß,rbeit 
und Soziales 

Sumerauer 

In Entsprech ung des Erlasses des ßundes-

ninisteriums für Arbeit und Soziales vom 11.8.1992, 
Zl. 53.100/7-3/92, erlaube ich mir, in der Anlage 25 Aus­

fertigungen der Stellungnahme des Senates gemäß § 42, 36 
GOG beim Oberlandesgericht �ien zu übermitteln. 

Angeschlossen ist auch die mir vorgelegte Stel­

lungnahme des Präsidenten des Arbeits- und Sozialgerich­

tes Wien vom 17.9.1992. 

Or . F e 1 z m a n  n 

6/SN-220/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 17

www.parlament.gv.at



.1 

6/SN-220/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 17

www.parlament.gv.at



'I 
! 

• 

I 
I 
, ) • 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Arbeits- und Sozialgericht Wien 
Der Präsident 

Jv 1702 --2/92 Präsidium des 
Oberlandesgerichtes Wien 

An den finget. am 1 B. SEP. 1992-u�r .... �jl1, 
Her r n Prä s i d eJrt fi n . f2" ,  /' k ::..L ••• roch, mrt....7 •• 8el g. ............. .A 1en 
des 0 b er 1 a n des ger i c Ilt.ers. Halbschrihen 
W i -e n 

• 

Wien, am 17.9.1992 

Wickenburggasse 8 
A-1082 Wien 

Telefon i< 
0222148902 

Bezug: Zl.: 53.100/7-3/92 des BMAS vom 11.8.92 
Betrifft: Begutachtungsverfahren gemäß § 36 Z. 1 GOG 

In der Anlage bringe ich das Gutachten über den 

Entwurf eines Bundesgesetzes über den Aufwandersatz 

von gesetzlichen Interessenvertretungen und freiwilligen 

Berufsvereinigungen in Arbeitsrechtssachen sowie über die 

Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes und 

zum Entwurf einer Verordnung über den Aufwandersatz von 

gesetzlichen Interessenvertretungen und freiwilligen 

Berufsvereinigungen in Arbeitsrechtssachen zur Vorlage. 

M.d.L.b. 

Dr. Ziegler 

Für dis Richligk� 
der AU�I"rtjgUn� 

I 

\ 
I 
j 
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DE R P RÄ S  I DE tJT 

DES OBERL ANDE SGE RICHTE S  WIEN 

Jv 13141-2/92 

Wien, 29.9.1992 

, 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes über den 
Aufwandersatz von gesetzlich�n 
Interessenvertretungen und frei­
willigen Berufsvereinigungen in 

, Arbeitsrechtssachen, sowie über 
die Änderung des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes, sowie 

,zum· Entwurf einer Ve�ordnung über 
den Aufwandersatz von gesetzlichen 
Interessenvertretungen und freiwilligen 
Berufs vereinigungen in Arbeitsrechtssachen. 

Bezug: Zl.53.100/7-3/92 des Bt·1 f.Arbeit und Soziales 

Zu den oben angeführten Gesetzes- bzw. Verord­

nungsentwürfen erstattet der Senat gemäß §§ 42, 36 GOG 

beim Oberlandesgericht Wien nachstehende 

S t e l l  u n g n a h m e  

Daß gesetzliche Interessenvertretungen oder frei­

willigen kollektiv vertragsfähigen Berufsvereinigungen 

künftig ein Kostenersatz gegenüber dem unterlegenen Pro­

zeßgegner zustehen soll, ist sach1 ich gerechtfertigt. 

Zutreffend verweisen die Erläuterungen zu Art.I auf die 

gegenwärtig unbefriedigende Rechtslage, wonach die In­

teressenvertretungen ein�n Aufwand zu tragen haben, der 

vom Gegner der durch sie vertretenen Partei veranl aßt 

wird. 

Zu begrüßen ist ,'�uch die vorgesehene Pauschal ie­

rung des Aufwandersatzes; diese trägt wesentl ich zur 

Vereinfachung der gerichtlichen Bestimm ung des Aufwand­

ersatzes bei, wobei im § 5"8a Abs.2 ASGG noch ei ne wei te­

re Erleichterung in der Form vorgesehen ist, daß das Ge-

... /2 
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- 2 -
richt den Teil des Obsiegens nach freier Überzeugung 

(§ 273 Z PO) festsetzen kann. 

Daß der Interessenvertretung der Aufwandersatzan­

spruch selbst zustehen soll, ist allerdings systemwid­

rig und findet im Kostenrecht der Z PO in den Fällen der 

gewillkürten Vertretung kein Vorbild. Das Gleiche gilt 

für die der Interessenvertretung zukommende Parteistel­

lung im Verfahrefi iur �estsetzung d�s Aufwandersatzes. 

Die im � ntwurf gewählte Konstruktion eines selb­

ständigen Kostenersatzanspruches wäre vermeidbar, zumal 

der Aufwand tier Interessenvertretung dem Prozeßgegner 

gegenüber a1 s- Aufwand der Partei betrachtet werden könn­

te, die auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu dieser It;it­

gliedsbeiträge, Kammerumlayen etc. leisten muß. Die Si­

tuation ist mit dem Bestehen einer Rechtsschutzversiche­

rung vergleichbar. Dadurch ließe sich auch die "zweifa­

che Kostenbestimm ung", von welcher die Erläuterungen zu 

Art.II Abs.5 ausgehen, verm eiden, ebenso die Konstruk­

tion einer eigenen Parteistellung der Interessenvertre­

tung. 

Daß die vertretene Partei den zugesprochenen Auf­

wandersatz im Innenverhältnis mißbräuchlich für sich 

selbst beansprucht, könnte durch ein dem § 19a RAD ent­

sprechendes Pfandrecht der Interessenvertretung an der 

Aufwandersat zfo�derung hintangehalten werden. 

E n t ge gen der im Vor b 1 at t ( S. 5) ver t r e te n e n ti ei -

nung ist bereits jetzt abzusehen, daß die Bestimmung der 

Vertretungsaufwände mit einem erheblichen Mehraufwand 

an Arbeit verbunden sein wird; dies ist deswegen anzuneh­

men� weil für einen erheblichen Teil der Parteien im ar­

beitsgerichtlichen Verfahren Interessenvertretungen ein­

schreiten und überdies nun ein zweifacher Kostenersatz 

vorgesehen ist. Ferner werden die in der Verordnung ent­

haltenen, doch erheblichen Kostensätze besonders bei ge­

ringen Streitwerten den Abschluß eines Vergleiches er­

schweren bzw. vermehrt dazu führen, daß Klagen mit gerin­

gen Streitwerten zu streitigen Verfahren führen. Der im 

• . .  / 3 
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§ 1 Z 1 1 i t. a der Verordnung vorgesehene Betra g von 

S 2000,- übersteigt bei geringen Streitwerten da s einem 

Rechtsa nwa lt zustehende Honora r beträchtlich. 

Es wäre daher in Betra cht zu ziehen, bei geringen 

Streitwerten von einem Aufwa ndersa tz a bzusehen, wobei 

in Anlehnung a n  Anm.8 zu § 3 2  GGG von einem Streitwert 

bis zu S 15.000,- a usgegangen werden könnte, zuma l die 

Aufwa ndersätze in keinem Verhältnis zum Interesse der 

Pa rteien a n  einer ra schen und unkompl izierten Erledi­

gung der Verfahren stehen. 

Wünschenswert wäre auch eine a usdrückl iche Kl a r­

stellung, welche Kosten mit den Pa uscha lbeträgen a bge­

golten sind, etwa Bara usla gen (Fahrtkosten) des Vertre­

ters der Pa rtei, ferner, ob von dem Aufwa ndersa tz Ur.1sa tz­

steuer zu entrichten ist oder nicht. 
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